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RS Vwgh 1988/5/17 85/14/0106
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1988

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §2 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1989, 121;

Rechtssatz

Die bloße Behauptung, es wäre nicht notwendig gewesen, Mieter für das zu vermietende Haus zu suchen, weil bereits

während der Bauarbeiten verschiedene Personen von sich aus Interesse an einer zukünftigen Miete bekundet hätten,

ist nicht geeignet, daraus eine klare und eindeutige Vermietungsabsicht seitens der Bf erkennen zu lassen.
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